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Aus Vorsorge gegenüber den Verwendern und auch gegenüber Dritten, sind die o.g. Firmen 
zudem der Auffassung, dass eine Verlängerung der Nutzungsdauer durch eine „Überho-
lung“ oder „Prüfung“ der Aluminiumkartuschen in Form einer erneuten Druckprüfung, ohne 
Untersuchung der inneren Beschaffenheit (Gefügezustand der Alu-Legierung), nicht emp-
fehlenswert ist. Denn eine solche Prüfung kann nach Auffassung der Hersteller, unter Be-
rücksichtigung der über die Jahre auf das Material einwirkenden Beanspruchungen (insbe-
sondere durch Beschädigungen, Veränderungen oder nicht bestimmungsgemäßen Ge-
brauch ) nicht die 100 % Gewähr bieten, dass die Aluminiumkartuschen weiterhin gefahrlos 
verwendet werden können.  
 
Insofern sollten nach Ablauf der 10 Jahre ab Herstellerdatum (das auf den Kartuschen an-
gebracht ist), die Druckgasbehälter aus Aluminium aus Sicherheitsgründen nicht mehr wei-
ter verwendet und gefahrlos entleert werden. 
 
Die o.g. Firmen weisen schon seit Jahren in ihren Bedienungsanleitungen, und neuerdings 
auch auf ihren Internetseiten und auch durch eine unter dem Dach des JSM gemeinsam 
erstellten Herstellerinformation auf die vorgenommene herstellerbezogene Nutzungsdauer 
von Druckgasbehältern von 10 Jahren hin. 
 
 

2. Nutzungsdauer von Druckgasbehältern (Pressluft und Co2) aus Stahl 
 
 
Hinsichtlich der Nutzungsdauer von Druckgasbehältern aus Stahl haben die o.g. Firmen 
ebenfalls festgelegt, die herstellerbezogene Nutzungsdauer auf 10 Jahren zu beschränken.  
 
Aufgrund einer anderen Materialeigenschaft der Stahlkartuschen und der dadurch beste-
henden Möglichkeit einer vom Hersteller durchzuführenden Wiederholungsprüfung nach 10 
Jahren (analog zur Druckbehälterverordnung), werden bei den Stahlkartuschen - sofern die 
Wiederholungsprüfung keine Beanstandungen ergibt - gegen eine einmalige Verlängerung 
der Nutzungsdauer von weiteren 10 Jahren keine Einwände erhoben.  
 
Diese vom Hersteller vorzunehmende Wiederholungsprüfung nach 10 Jahren kann aller-
dings nur im jeweiligen Werk des Herstellers und nicht im Rahmen des durchgeführten Ser-
vices bei Schießsportveranstaltungen durchgeführt werden. 
  
 
Wir hoffen, mit den gemachten Ausführungen Klarheit bzgl. der Nutzungsdauer von Druck-
gasbehältern verschafft zu haben. Weitergehende Informationen zu diesem Thema  finden 
Sie auf den jeweiligen Internetseiten der o.g. Firmen.   
 
   
Mit freundlichen Grüßen 

Verband der Hersteller von 
Jagd-, Sportwaffen und -Munition 

 
RA Klaus Gotzen 
(Geschäftsführer) 










